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Lage Untersuchungsgebiet, 
Schutzgebiete und geschützte Objekte

LandshutLandkreis:

06.07.2022

Wasserwirtschaftsamt Landshut
Seligenthaler Straße 12
84034 Landshut

Freistaat Bayern

Markt: Altdorf

Buchner
UVP-Bericht/ UVS

0 500250 Meter±

Nr. Änderung geänd. am Name gepr. am Name

Bodendenkmal mit Nr.ªª
ªªª ª ª ª ª ª ªªªª ªªªªªªª

Baudenkmal mit Nr.

Flächennutzungsplan/ Flächennutzung
Allgemeines Wohngebiet

Wald- und Gehölzflächen

Mischgebiet

Fläche des Gemeinbedarfs

Verkehrsfläche

Grünfläche entlang des Bahndamms
! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

Sonstiges
Stromleitung#

Fließ- und Stillgewässer
Flurgrenze

Pfettrach / Mühlbach/ Fehlbach

Stillgewässer (Gandorfer- und Pfarrweiher, Fischweiher)

Verkehrsfläche Gleisanlage

Legende
Grenze des Untersuchungsraums

Angaben der amtlichen Biotop- und Artenschutzkartierung

Biotope der amtlichen Biotopkartierung Bayern (BK) mit Nr.

Fundpunkt der amtlichen Artenschutzkartierung Bayern (ASK) mit Nr.

Sonstiger Lebensraum der amtlichen Artenschutzkartierung Bayern (ASK)

Gewässerlebensraum der amtlichen Artenschutzkartierung Bayern (ASK)

Fläche zur Erholung (Park- und Grünanlage)

Grünfläche im Hochwasserbett der Pfettrach
! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

Quelle Kartengrundlagen:
Fachdaten: © Wasserwirtschaftsamt Landshut, Seligenthaler Straße 12, 84034 Landshut
Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)

Quelle Umweltfachdaten:
- Naturschutzverwaltung
- Eigene Erhebungen
- Markt Altdorf, Flächennutzungsplan (FNP)
- Regionalplan Planungsregion 13 Landshut (RP)

Allgemeines Wohngebiet - geplant

Dorfgebiet

Koordinatensystem: Gauß-Krüger Zone 4 /  GK4
Höhensystem: DHHN 12, Höhen über Normalnullpunkt (NN)

Landwirtschaftsliche Nutzfläche (Acker)

Grünland

Flächen für die Land- und Forstwirtschaft

Landschaftliches Vorbehaltsgebiet
EEEEE
EEEEE
EEEEE

Regionaler Grünzug (Nr.2 - Täler der Pfettrach und des Further Bachs)

Denkmalschutz

Bestand

Überschwemmungsgebiet
Festgesetztes Überschwemmungsgebiet HQ100 (Pfettrach)
Geodatendienst des Bay. Landesamts für Umwelt - Überschwemmungsgebiete

Regionalplan
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! ! ! ! !


